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Einiges ftber die schweizerische

Neubewaffnung und über diejenige der
andern Staaten.

Von Professor Friedr. Wil h. Hebler,
diplom. Maschineningenieur und gew. Artillerie-

Offizier.

(Erfinder des kleinsten Kalibers für Handfeuerwaffen,

sowie des Stablniantelgeschosses
und des dazu nothwendigen Zugsystems.)

Vor Kurzem hat sich die Schweiz entschlossen,
ein neues, kleinkalibriges Repetirgewehr, von

7,5 mm Kaliber, einzuführen. — Der adoptirte
Repetirmechanismus (Gradzug) ist derjenige des

Herrn Oberst Schmidt, Direktors der eidg.
Waffenfabrik in Bern. — Es wurde auch eine

mittelgrosse, randlose Patrone adoptirt und
ein rauchloses, in der Schweiz fabrizirtes
Pulver, welches dem 14,0 gr schweren Geschoss

eine Geschwindigkeit V25 570 bis 580 m
ertheilt, bei einem Gasdruck von 2200
Atmosphären. Dabei ist aber, damit der Gasdruck
nicht zu hoch werde, die Hülse nur zum
Theil mit Pulver gefüllt, was, meiner Ansicht
nach, ganz unzulässig ist. — Ueber das Geschoss

(ob Kupfermantel oder Stahlmantel) und über
das Zugsystem (ob gewöhnliches oder Hebler-
sches) ist noch nicht definitiv entschieden. —
Man scheint jedoch geneigt zu sein, das bisher

verwendete, theure, wenig wirksame, bezüglich
Humanität völkerrechtswidrige und deshalb auch

überall mit Recht verpönte Kupfermantelgeschoss
endlich aufzugeben und zum Stahlmantelprojektil

überzugehen, das billiger ist,
grössere Durchschlagskraft und möglichst humane

Wirkung hat. — Man würde jedoch gern das

bisher verwendete Zugsystem (drei Züge; Felder
und Züge gleich breit; eckige Züge; Zugtiefe
0,10 mm) beibehalten. Dieses Zugsystem ist,
wie man aus obigen Angaben ersieht, das

gewöhn 1 i c h e bisher fast überall gebrauchte

Zugsystem; ganz genau identisch ist dasselbe

mit demjenigen des schweizerischen Peabody-
Gewehres; dasselbe hat auch drei Züge. Herr
Major Rubin hat dieses Zugsystem bisher
gebraucht und es ist dasselbe deshalb oft irrthüm-
lich das „Rubin'sche Zugsystem" genannt worden;

es ist aber, wie wir sehen, nichts anderes,

als das ganz gewöhnliche, bis jetzt fast überall
angewandte Zugsystem, speziell dasjenige des

schweizerischen Peabody-Gewehres. — In der

Anzahl der Züge, sowie in der grössern oder

geringern Tiefe derselben, liegt überhaupt kein

prinzipieller Unterschied. — Trotzdem nennt

man es, ja sogar in der „Allgem. Schweiz.

Militärzeitung", das ,Zugsystem von Rubin"
und wünscht, dasselbe, wenn nur irgend möglich,

beizubehalten, damit doch auch wenigstens
etwas von Rubin Herrührendes an der schweizerischen

Neubewaffnung sei. — Aehnlich verhält
es sich auch mit dem Kupfermantelgeschoss; der

Erfinder desselben ist bekanntlich der deutsche

Major Bode.
Es liegt nun durchaus nicht etwa in meiner

Absicht, die Leistungen und Verdienste des

Herrn Rubin herabsetzen zu wollen; ich will
hier nur — um der Wahrheit die Ehre zu

geben — ganz speziell darauf hinweisen, dass,

wenn auch in der Schweiz das Kupfermantelgeschoss

und das sogenannte „Rubin'sche
Zugsystem* angenommen würde, doch faktisch gar
nichts an der schweizerischen Neubewaffnung
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